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XIII 

EINSATZ VON ZEITPERSONAL AUF KONKRETEN STELLEN 

 nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs 
über den Einsatz von Zeitpersonal auf konkreten Stellen116 und 
macht sich die Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen117 zu eigen; 

XIV 

HANDELS- UND ENTWICKLUNGSKONFERENZ DER 

VEREINTEN NATIONEN 

 nimmt Kenntnis von den Informationen in dem Bericht des 
Generalsekretärs118 und stimmt der Empfehlung des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen119 zu, dass 
das Sonderkonto ausnahmsweise beibehalten und der Ausga-
benrest einbehalten wird, bis alle in dem Bericht des General-
sekretärs vom 13. Mai 1998120 genannten und von der General-
versammlung in ihrer Resolution 53/3 vom 12. Oktober 1998 
gebilligten Aktivitäten und Programme abgeschlossen sind. 

RESOLUTION 54/252 

Auf der 88. Plenarsitzung am 23. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/691) 

54/252.  Unvorhergesehene und außerordentliche Ausga-
ben für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 

 Die Generalversammlung 

 1. ermächtigt den Generalsekretär, mit vorheriger Zu-
stimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung der Ver-
einten Nationen sowie der Bestimmungen von Ziffer 3 dieser 
Resolution im Zweijahreszeitraum 2000-2001 Verpflichtungen 
zur Deckung unvorhergesehener und außerordentlicher Ausga-
ben einzugehen, die sich entweder während des Zweijahreszeit-
raums oder danach ergeben, wobei die Zustimmung des Bera-
tenden Ausschusses für folgende Verpflichtungen nicht erfor-
derlich ist: 

 a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
8 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum 2000-
2001, von denen der Generalsekretär bestätigt, dass sie mit der 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit im Zusammenhang 
stehen; 

 b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des Interna-
tionalen Gerichtshofs bestätigt, dass sie sich auf folgende Aus-
gaben beziehen: 

 i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 31 des 
Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 330.000 Dollar; 

 
116 A/C.5/54/33. 
117A/54/7/Add.5, Ziffern 34-44. Der endgültige Wortlaut findet sich in: Offiziel-
les Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, Beilage 7A. 
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120 A/52/898 und Korr.1. 

 ii) die Vorladung von Zeugen und die Ernennung von 
Sachverständigen (Artikel 50 des Statuts) sowie die 
Ernennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts), bis 
zu einem Höchstbetrag von insgesamt 50.000 Dollar; 

 iii) die Belassung von nicht wiedergewählten Richtern im 
Amt bis zum Abschluss der Fälle, mit denen sie be-
fasst sind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), bis zu ei-
nem Höchstbetrag von insgesamt 40.000 Dollar; 

 iv) die Zahlung von Ruhegehältern und Reise- und Um-
zugskosten an in den Ruhestand tretende Richter so-
wie von Reise- und Umzugskosten und Einrichtungs-
beihilfen an die Mitglieder des Gerichtshofs (Arti-
kel 32 Absatz 7 des Statuts), bis zu einem Höchstbe-
trag von insgesamt 410.000 Dollar; 

 v) die Tätigkeit des Gerichtshofs oder seiner Kammern 
außerhalb von Den Haag (Artikel 22 des Statuts), bis 
zu einem Höchstbetrag von insgesamt 25.000 Dollar; 

 c) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
500.000 Dollar im Zweijahreszeitraum 2000-2001, von denen 
der Generalsekretär bestätigt, dass sie für organisationsüber-
greifende Sicherheitsmaßnahmen gemäß Abschnitt IV der Re-
solution 36/235 der Generalversammlung vom 18. Dezember 
1981 erforderlich sind; 

 2. trifft hiermit den Beschluss, dass der Generalsekretär 
dem Beratenden Ausschuss sowie der Generalversammlung auf 
ihrer fünfundfünfzigsten und sechsundfünfzigsten Tagung über 
alle nach den Bestimmungen dieser Resolution eingegangenen 
Verpflichtungen und die damit zusammenhängenden Umstände 
Bericht zu erstatten und der Versammlung in Bezug auf diese 
Verpflichtungen ergänzende Voranschläge vorzulegen hat; 

 3. beschließt für den Zweijahreszeitraum 2000-2001 für 
den Fall, dass der Generalsekretär auf Grund eines Beschlusses 
des Sicherheitsrats Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Höhe von mehr als 
10 Millionen Dollar eingehen muss, dass diese Angelegenheit 
der Generalversammlung vorzulegen ist beziehungsweise dass 
der Generalsekretär, falls die Versammlung ihre Tagung unter-
brochen hat oder nicht tagt, eine wiederaufgenommene Tagung 
oder eine Sondertagung der Versammlung zur Behandlung der 
Angelegenheit einzuberufen hat. 

RESOLUTION 54/253 

Auf der 88. Plenarsitzung am 23. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/691) 

54/253.  Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum 
2000-2001 

 Die Generalversammlung 

 trifft folgenden Beschluss: 

 1. Der Betriebsmittelfonds für den Zweijahreszeitraum 
2000-2001 wird auf den Betrag von 100 Millionen US-Dollar 
festgesetzt; 
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 2. Die Mitgliedstaaten leisten Vorauszahlungen an den 
Betriebsmittelfonds entsprechend der von der Generalver-
sammlung verabschiedeten Tabelle für die Beiträge der Mit-
gliedstaaten zum Haushalt 2000; 

 3. Auf diese Vorauszahlungen sind anzurechnen: 

 a) die Guthaben der Mitgliedstaaten, in Höhe des berei-
nigten Betrages von 1.025.092 Dollar, auf Grund der in den 
Jahren 1959 und 1960 vorgenommenen Übertragungen von 
dem Überschusskonto an den Betriebsmittelfonds; 

 b) die von den Mitgliedstaaten gemäß Resolution 52/224 
der Generalversammlung vom 22. Dezember 1997 vorgenom-
menen Barvorauszahlungen an den Betriebsmittelfonds für den 
Zweijahreszeitraum 1998-1999; 

 4. Sollte die Summe der Guthaben und der Vorauszah-
lungen eines Mitgliedstaats an den Betriebsmittelfonds für den 
Zweijahreszeitraum 1998-1999 die Höhe der von dem Mit-
gliedstaat nach Ziffer 2 zu leistenden Vorauszahlung überstei-
gen, wird der Mehrbetrag auf die von dem Mitgliedstaat für 
den Zweijahreszeitraum 2000-2001 zu entrichtenden Beiträge 
angerechnet; 

 5. Der Generalsekretär wird ermächtigt, folgende Beträ-
ge aus dem Betriebsmittelfonds vorzufinanzieren: 

 a) die Beträge, die erforderlich sind, um bis zum Ein-
gang der Beiträge die Mittelbewilligungen zu finanzieren; diese 
Vorschüsse sind zurückzuerstatten, sobald Einnahmen aus Bei-
trägen dafür verfügbar werden; 

 b) die Beträge, die zur Finanzierung von Verpflichtungen 
erforderlich sind, die auf Grund von Resolutionen der General-
versammlung, insbesondere Resolution 54/252 vom 23. De-
zember 1999 über unvorhergesehene und außerordentliche 

Ausgaben, ordnungsgemäß genehmigt sind; der Generalsekre-
tär stellt die für die Rückerstattung an den Betriebsmittelfonds 
erforderlichen Mittel in den Haushaltsvoranschlag ein; 

 c) die erforderlichen Beträge für die Weiterführung des 
revolvierenden Fonds zur Finanzierung verschiedener sich 
selbst liquidierender Anschaffungen und Aktivitäten, soweit sie 
zusammen mit den für denselben Zweck noch ausstehenden 
Nettobeträgen 200.000 Dollar nicht übersteigen; mit vorheriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen können Vorschüsse über den Gesamtbetrag 
von 200.000 Dollar hinaus geleistet werden; 

 d) mit vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschus-
ses die Beträge, die für die Vorausbezahlung von Versiche-
rungsprämien erforderlich sind, wenn sich die Versicherungs-
periode über den Zweijahreszeitraum hinaus erstreckt, in dem 
die Zahlung vorgenommen wird; während der Laufzeit der be-
treffenden Versicherungspolicen stellt der Generalsekretär die 
Mittel zur Deckung der in jedem Zweijahreszeitraum fälligen 
Zahlungen in den Haushaltsvoranschlag für den betreffenden 
Zweijahreszeitraum ein; 

 e) die Beträge, die erforderlich sind, damit der Steuer-
ausgleichsfonds bis zum Eingang der erwarteten Mittel seinen 
laufenden Verpflichtungen nachkommen kann; diese Vorschüs-
se sind zurückzuzahlen, sobald die entsprechenden Mittel im 
Steuerausgleichsfonds verfügbar sind; 

 6. Reicht der in Ziffer 1 vorgesehene Betrag für die Er-
füllung der normalen Aufgaben des Betriebsmittelfonds nicht 
aus, so wird der Generalsekretär ermächtigt, während des 
Zweijahreszeitraums 2000-2001 Mittel aus den von ihm ver-
walteten Sonderfonds und Sonderkonten, zu den von der Gene-
ralversammlung mit ihrer Resolution 1341 (XIII) vom 13. De-
zember 1958 gebilligten Bedingungen, oder aus dem Erlös von 
von der Versammlung genehmigten Anleihen heranzuziehen. 

 

 




